
Durch das Alterseinkünftegesetz

wird die Portabilität der betriebli-

chen Altersversorgung erleichtert.

Für Personalabteilungen kann dies

einen Zusatzaufwand bedeuten,

den die Einrichtungen jedoch mi-

nimieren können.

Mit der Verbesserung der Portabili-

tät durch das Alterseinkünftegesetz

sollen Arbeitnehmer die Möglichkeit

erhalten, die betriebliche Altersver-

sorgung im Laufe des Arbeitslebens

bei einem Versorgungsträger zu kon-

zentrieren. Damit soll zugleich den

veränderten wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen und den daraus

resultierenden geänderten Erwerbs-

biographien sowie dem notwendi-

gen Ausbau der betrieblichen Alters-

versorgung Rechnung getragen

werden. Insbesondere für jüngere

Arbeitnehmer soll der Anreiz, in die

betriebliche Altersversorgung zu in-

vestieren, erhöht werden. Für die Ar-

beitgeber können die Verwaltungs-

kosten verringert werden, wenn

Anwartschaften übertragen werden.

Bei der einvernehmlichen Übertra-

gung ist eine Vereinbarung zwischen

dem alten und dem neuen Arbeit-

geber sowie dem Arbeitnehmer er-

forderlich. Es sind zwei Möglichkei-

ten zu unterscheiden:

• Der neue Arbeitgeber kann die

Zusage übernehmen oder

• der Wert der erworbenen unver-

fallbaren Anwartschaft (Übertra-

gungswert) wird auf den neuen

Arbeitgeber übertragen und die-

ser erteilt eine wertgleiche Zusa-

ge.

Die Übernahme der Zusage war

schon bisher gesetzlich geregelt. Die

Zusage kann hierbei an die verän-

derten Verhältnisse angepasst wer-

den. Die Möglichkeit der Übertra-

gung des Wertes der erworbenen

Anwartschaft wird durch das Alters-

einkünftegesetz neu eingeführt. Für

die neue Anwartschaft gelten die Re-

gelungen für die Entgeltumwandlung

entsprechend. Die neue Anwart-

schaft ist damit sofort unverfallbar

und insolvenzgeschützt.

In der Praxis wurde die Möglichkeit

der Übernahme von Versorgungszu-

sagen bisher insbesondere bei einem

Wechsel innerhalb des Konzerns

sowie beim Wechsel von Führungs-

kräften genutzt. Eine besonders be-

währte Übertragungsart wurde in der

Vergangenheit von der Versiche-

rungswirtschaft durch das Übertra-

gungsabkommen für Direktversiche-

rungen geschaffen. Hierdurch

entstand ein einheitliches Verfahren

für diesen Versorgungsweg. Sofern

sowohl der alte als auch der neue

Arbeitgeber Direktversicherungen

im Rahmen einer Gruppenversiche-

rung bei verschiedenen Versicherern

hat, können diese nach dem Abkom-

men zu erleichterten Bedingungen

übertragen werden. Dieses Abkom-

men für Direktversicherungen soll im

Hinblick auf die Neuregelungen

Übertragung durch

Vereinbarung
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durch das Alterseinkünftegesetz an-

gepasst werden. Hierdurch soll auch

in Zukunft das Übertragungsverfah-

ren zu erleichterten Bedingungen er-

folgen und vereinheitlicht werden.

Für  Pensionskassen und Pensions-

fonds sollen entsprechende Abkom-

men ausgearbeitet werden.

Der Arbeitnehmer hat bei Zusagen,

die nach dem 31. Dezember 2004

erteilt werden, einen Rechtsan-

spruch auf Übertragung des Über-

tragungswertes seiner Zusage auf

den neuen Arbeitgeber. Vorausset-

zung ist, dass die betriebliche Alters-

versorgung beim bisherigen Arbeit-

geber über eine Direktversicherung,

einen Pensionsfonds oder eine Pen-

sionskasse durchgeführt wurde. Der

Übertragungsanspruch

ist auf sol-

che An-

wartschaften begrenzt,

deren Wert im Zeitpunkt der Über-

tragung die Beitragsbemessungs-

grenze in der gesetzlichen Renten-

versicherung nicht übersteigt. Die

Grenze liegt 2005 bei 62.400 Euro.

Wird die Grenze überschritten, be-

steht kein Anspruch, auch nicht auf

teilweise Übertragung. Der Arbeit-

nehmer kann den Anspruch nur in-

nerhalb eines Jahres nach Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses geltend

machen.

Der neue Arbeitgeber ist verpflich-

tet, dem Arbeitnehmer eine dem

Übertragungswert gleichwertige Zu-

sage zu erteilen. Hierfür kann er eine

Direktversicherung, eine Pensions-

kasse oder einen Pensionsfonds

wählen. Aus Gründen der Verwal-

tungsvereinfachung ist es in der

Regel zweckmäßig, nur einen An-

bieter für die zu übernehmende Al-

tersversorgung neuer Mitarbeiter

vorzusehen beziehungsweise diese

über den bereits vorhandenen Ver-

sorgungsträger durchzuführen. 

Bei Zusagen, die vor dem 1. Januar

2005 erteilt worden sind, hat der

Arbeitnehmer keinen Rechtsan-

spruch auf Übertragung. Bei der Di-

rektversicherung und der Pensions-

kasse ist dem Arbeitnehmer in der

Regel aber zugesagt, dass die Versi-

cherungsnehmereigenschaft beim

Ausscheiden mit gesetzlich unver-

fallbarer Anwartschaft auf ihn

übertragen wird. Der Arbeitneh-

mer kann die Versicherung dann

mit eigenen Beiträgen fortfüh-

ren oder auf den neuen Ar-

beitgeber übertragen, sofern

dieser damit einverstanden

ist. Diese Möglichkeit be-

steht auch in Zukunft so-

wohl bei Alt- als auch

Neuzusagen. 

Bei einer Pensionszusage und einer

Zusage auf Unterstützungskassen-

leistungen hat der Arbeitnehmer kei-

nen Rechtsanspruch auf Übertra-

gung. Dennoch kann es im Einzelfall

für den Arbeitgeber überlegenswert

sein, die unverfallbare Anwartschaft

ihm auf freiwilliger Basis mitzuge-

ben. Hierdurch werden unter ande-

rem die Verwaltungskosten verrin-

gert und es entfallen die Beiträge an

den Pensions-Sicherungs-Verein.

Diese Verfahrensweise setzt aber

eine Fortführung beim neuen Arbeit-

geber voraus.

Das Auskunftsrecht des Arbeitneh-

mers wird ausgeweitet. Künftig muß

der Arbeitgeber oder der Versor-

gungsträger dem Arbeitnehmer bei

berechtigtem Interesse, z.B. wenn

dieser Eigenvorsorge betreiben will,

die Höhe seiner Versorgungsanwart-

schaft mitteilen.  Außerdem ist ihm

auf Verlangen mitzuteilen, wie hoch

der Übertragungswert bei einem Ar-

beitgeberwechsel ist. Bei der Pensi-

onskasse, der Direktversicherung

und dem Pensionsfonds entspricht

der Übertragungswert dem "gebilde-

ten Kapital im Zeitpunkt der Über-

tragung". Wie die Berechnung die-

ses Wertes erfolgen muss, wird

derzeit noch geklärt. 

Der Arbeitgeber hat trotz dieser Aus-

weitung des Auskunftsanspruchs

meistens keinen größeren Verwal-

tungsaufwand, da in der Regel be-

reits heute jährliche Standmitteilun-

gen üblich sind. Damit dürfte der

Arbeitnehmer bei Fortbestehen des

Arbeitsverhältnisses kein berechtig-

tes Interesse für eine weitere Aus-

kunft haben. Der Übertragungswert

bei Arbeitgeberwechsel wird gege-

benenfalls vom Versorgungsträger

mitgeteilt. Dasselbe gilt für die Aus-

kunft des neuen Arbeitgebers über

die Höhe der Altersversorgung aus

dem Übertragungswert.

Die neuen Regelungen zur Übertrag-

barkeit von Betriebsrentenanwart-

schaften bei Arbeitgeberwechsel,

also der Portabilität, lassen sich um

so einfacher umsetzen, je akzeptier-

ter und verbreiteter eine Versor-

gungslösung innerhalb einer Branche

ist. Zur Vermeidung von Zusatzauf-

wand für die Personalabteilungen

werden Branchenlösungen künftig

noch wichtiger.

Ausweitung des Auskunftsrechts

für Arbeitnehmer

Rechtsanspruch auf Über-

tragung der Altersversorgung
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